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Anordnung Nr. 2* 
zur Sicherung des Rechts auf Arbeit 

für Rehabilitanden

vom 4. Oktober 1973

Zur Gewährleistung einer materiellen Stimulierung sowie 
der kulturellen und sozialen Betreuung der Rehabilitanden 
wird in Ergänzung der Anordnung vom 26. August 1969 zur 
Sicherung des Rechts auf Arbeit für Rehabilitanden (GBL II 
Nr. 75 S. 470) im Einvernehmen mit dem Vorsitzenden der 
Staatlichen Plankommission und dem Minister der Finanzen 
sowie in Übereinstimmung mit dem Bundesvorstand des 
Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes folgendes angeordnet:

§ 1
Betriebe, die gemäß § 6 Abs. 2 der Anordnung vom 26. Au

gust 1969 zur Sicherung des Rechts auf Arbeit für Rehabili
tanden außerhalb des Arbeitskräfteplanes Rehabilitanden be
schäftigen, können zur materiellen Stimulierung dieser Werk
tätigen zusätzlich zu der planmäßigen Prämienfondsbildung 
Prämienmittel bereitstellen.

§2
(1) Bei der Bereitstellung der Prämienmittel für die Reha

bilitanden ist von dem Umfang ihres Leistungsvermögens, der 
mit ihnen vereinbarten Arbeitszeit und von dem je Beschäf
tigten (VbE) des Betriebes geplanten Prämienbetrag auszu
gehen. Die für die RehabiUtanden bereitgestellten zusätzlichen 
Prämienmittel dürfen nur für die Prämiierung dieser Be
schäftigten verwendet werden.

(2) Die Entscheidung über die Höhe der zusätzlichen Prä
mienmittel trifft der Leiter des Betriebes in Übereinstim
mung mit der Betriebsgewerkschaftsleitung. Die Summe der 
im Planjahr für Rehabilitanden verausgabten Prämienmittel

* Anordnung (Nr. 1) vom 26. Augus* 1969 (GBl. П Nr. 75 S. 470)

einschließlich des für die Zahlung der Jahresendprämie vor
gesehenen Betrages ist bis zum 31. Dezember des jeweiligen 
Jahres dem Leiter des übergeordneten Organs zur Bestäti
gung vorzulegen. Die Bestätigung erfolgt in Übereinstimmung 
mit der zuständigen Gewerkschaftsleitung.

§3
(1) Betriebe, die gemäß den §§ 1 und 2 zusätzliche Prämien

mittel für RehabiUtanden bereitstellen, können zur kulturel
len und sozialen Betreuung dieser Werktätigen über die staat
liche Auflage für den Kultur- und Sozialfonds hinaus zusätz- 
Uche Mittel verwenden.

(2) Zusätzliche Mittel für die kulturelle und soziale Be
treuung können für jeden außerhalb des Arbeitskräfteplanes 
beschäftigten RehabiUtanden bis zu der Höhe verwendet wer
den, die sich je Beschäftigten des Betriebes aus der staatUchen 
Auflage für den Kultur- und Sozialfonds ergibt.

§4
Für die Finanzierung und Verwendung der zusätzUchen 

Mittel für die materielle StimuUerung und kulturelle und so
ziale Betreuung der RehabiUtanden sind die gleichen Rechts
vorschriften wie für die Finanzierung und Verwendung des 
geplanten Prämienfonds und des geplanten Kultur- und So
zialfonds anzuwenden.

§5
Diese Anordnung tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 1973 in 

Kraft.

Berlin, den 4. Oktober 1973

Der Staatssekretär Der Minister
für Arbeit und Löhne für Gesundheitswesen

R a d e m a c h e r  OMR Prof. Dr. sc. med. M e c k l i n g e r
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